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(2) Weigert sich der Entsendestaat oder unterläßt er es, 
in einer angemessenen Zeit seine unter Absatz 1 genannten 
Verpflichtungen zu erfüllen, kann der Empfangsstaat der 
betreffenden Person das Exequatur entziehen oder sie im 
weiteren nicht mehr als Angehörigen des Konsularpersonals 
betrachten.

(3) Eine zum Mitarbeiter einer konsularischen Vertretung 
ernannte Person kann vor ihrer Ankunft im Hoheitsgebiet 
des Empfangsstaates oder, wenn sie sich bereits im Empfangs
staat befindet, vor Aufnahme ihrer Tätigkeit in der konsu
larischen Vertretung für nicht genehm erklärt werden. In 
einem solchen Fall widerruft der Entsendestaat ihre Er
nennung.

(4) In den Fällen, die in den Absätzen 1 und 3 genannt 
werden, ist der Empfangsstaat nicht verpflichtet, dem Ent- 
Sendestaat die Gründe für seine Entscheidung mitzuteilen.

Artikel 24
Notifizierung der Ernennung, Ankunft und Abreise 

an den Empfangsstaat
(1) Dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten des 

Empfangsstaates oder dem von ihm benannten Organ sind 
zu notifizieren:

a) die Ernennung von Mitarbeitern der konsularischen 
Vertretung, ihre Ankunft nach ihrer Ernennung, ihre 
endgültige Abreise oder die Beendigung ihrer Tätigkeit 
sowie alle anderen ihren Status betreffenden Verände
rungen, die während ihrer Tätigkeit in der konsulari
schen Vertretung erfolgen;

b) die Ankunft und die endgültige Abreise eines Familien
angehörigen, der im gemeinsamen Haushalt mit einem 
Mitarbeiter der konsularischen Vertretung lebt, und 
gegebenenfalls die Tatsache, daß eine Person Familien
angehöriger wird oder diese Eigenschaft verliert;

c) die Ankunft und die endgültige Abreise von Angehöri
gen des privaten Hauspersonals und gegebenenfalls die 
Beendigung dieser Tätigkeit;

d) die Einstellung und die Entlassung von im Empfangs
staat ansässigen Personen als Mitarbeiter der konsula
rischen Vertretung oder als Angehöriger des privaten 
Hauspersonals mit Anspruch auf Privilegien und Im
munitäten.

(2) Die Ankunft und die endgültige Abreise sind nach 
Möglichkeit im voraus zu notifizieren.

ABSCHNITT II 
Beendigung der konsularischen Tätigkeit

Artikel 25
Beendigung der Tätigkeit eines Mitarbeiters 

der konsularischen Vertretung
Die Tätigkeit eines Mitarbeiters der konsularischen Ver

tretung wird unter anderem dadurch beendet, daß
a) der Entsendestaat dem Empfangsstaat die Beendigung 

seiner Tätigkeit notifiziert,
b) das Exequatur entzogen wird,
c) der Empfangsstaat dem Entsendestaat notifiziert, er 

betrachte die betreffende Person nicht mehr als Ange
hörigen des Konsularpersonals.

Artikel 26 
Abreise aus dem Hoheitsgebiet 

des Empfangsstaates
Der Empfangsstaat gewährt, auch im Fall eines bewaffne

ten Konflikts, den Mitarbeitern der konsularischen Vertre
tung und den Angehörigen des privaten Hauspersonals, die 
nicht Bürger des Empfangsstaates sind, sowie den mit ihnen 
im gemeinsamen Haushalt lebenden Familienangehörigen 
ungeachtet ihrer Staatsbürgerschaft die Zeit und die Er
leichterungen, die erforderlich sind, damit sie ihre Abreise

vorbereiten und sein Hoheitsgebiet sobald wie möglich nach 
Beendigung ihrer dienstlichen Tätigkeit verlassen können. 
Insbesondere stellt er ihnen im Bedarfsfall die benötigten 
Beförderungsmittel für sie selbst und ihr Eigentum zur Ver
fügung, mit Ausnahme des Eigentums, das im Empfangsstaat 
erworben wurde und dessen Ausfuhr zum Zeitpunkt der 
Abreise verboten ist.

Artikel 27
Schutz der Konsularräumlichkeiten und der 

Konsulararchive sowie der Interessen des 
Entsendestaates unter außergewöhnlichen Umständen

(1) Werden die konsularischen Beziehungen zwischen zwei 
Staaten abgebrochen,

a) hat der Empfangsstaat, auch im Fall eines bewaffneten 
Konflikts, die Konsularräumlichkeiten, das Eigentum 
der konsularischen Vertretung und die Konsular
archive zu achten und zu schützen;

b) kann der Entsendestaat die Verwaltung der Konsular
räumlichkeiten und das sich dort befindliche Eigentum 
sowie die Konsulararchive einem dem Empfangsstaat 
genehmen dritten Staat übertragen;

c) kann der Entsendestaat den Schutz seiner Interessen 
und der Interessen seiner Bürger einem dem Empfangs
staat genehmen dritten Staat übertragen.

(2) Wird eine konsularische Vertretung zeitweilig oder 
endgültig geschlossen, findet Absatz 1 Buchstabe а Anwen
dung. Ferner gilt folgendes:

a) Besitzt der Entsendestaat, obwohl er im Empfangsstaat 
nicht durch eine diplomatische Mission vertreten ist, in 
dessen Hoheitsgebiet noch eine andere konsularische 
Vertretung, kann dieser die Verwaltung der Räumlich
keiten der geschlossenen konsularischen Vertretung, des 
darin befindlichen Eigentums und der Konsulararchive 
sowie, mit Zustimmung des Empfangsstaates, die Wahr
nehmung konsularischer Funktionen im Konsular
bezirk der geschlossenen konsularischen Vertretung 
übertragen werden;

b) besitzt der Entsendestaat im Empfangsstaat weder eine 
diplomatische Mission noch eine andere konsularische 
Vertretung, findet Absatz 1 Buchstaben b und c An
wendung.

KAPITEL II 
Erleichterungen, Privilegien und Immunitäten 
für konsularische Vertretungen, Berufskonsuln 

und andere Mitarbeiter konsularischer Vertretungen

ABSCHNITT I
Erleichterungen, Privilegien und Immunitäten 

für die konsularische Vertretung

Artikel 28 
Erleichterungen für die Tätigkeit der 

konsularischen Vertretung
Der Empfangsstaat gewährt alle Erleichterungen zur Wahr

nehmung der Funktionen der konsularischen Vertretung.

Artikel 29
Benutzung der Staatsflagge und des Staatswappens

(1) Der Entsendestaat ist berechtigt, seine Staatsflagge und 
sein Staatswappen im Empfangsstaat in Übereinstimmung 
mit diesem Artikel zu benutzen.

(2) Die Staatsflagge des Entsendestaates und sein Staats
wappen können am Gebäude der konsularischen Vertretung 
und dessen Eingangstür, an der Residenz des Leiters der 
konsularischen Vertretung und an den von ihm dienstlich 
genutzten Fahrzeugen aufgezogen, angebracht bzw. geführt 
werden.

(3) Bei der Ausübung des in diesem Artikel vorgesehenen 
'Rechts sind die Gesetze und anderen Rechtsvorschriften sowie 
die Gepflogenheiten des Empfangsstaates zu beachten.


